
 
V/0508/2020 

V/0508/2020 

 

 

Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Sitzgelegenheit am Fußweg entlang Christoph-Bernhard-Graben 
Antrag lfd. Nr.A-W/0025/2020 

 
 
Beratungsfolge 
 

18.06.2020 Bezirksvertretung Münster-West Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
1. Entlang des öffentlichen Fuß- und Radweges der öffentlichen Grünfläche Mecklenbeck-

Mitte wird keine Sitzgelegenheit geschaffen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf 
dem nahegelegenen Spielplatz Meyerbeerstraße zwei vorhandene Bänke mit Armlehnen 
ausgestattet werden. 

2. Der Antrag lfd. Nr. A-W/0025/2020 ist hiermit erledigt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 

Keine finanziellen Auswirkungen  
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die CDU-Fraktion hat mit ihrem Antrag lfd. Nr. A-W0025/2020 die Schaffung einer Sitzgelegenheit 
entlang des öffentlichen Fuß- und Radweges am Christoph-Bernhard-Graben (ÖG Mecklenbeck-
Mitte) gewünscht. Begründet wurde dies mit der Schaffung zahlreicher Wohneinheiten für Senio-
ren, Menschen mit Einschränkungen und des Service-Wohnens (Meyerbeerstraße 37 - 51). Durch 
die Schaffung einer neuen Sitzgelegenheit wird die Erreichbarkeit des Stadtteilzentrums verbes-
sert. 
Der gewünschte Bankstandort befindet sich in der öffentlichen Grünanlage Mecklenbeck-Mitte. 
 
Aus Sicht des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit ist dieser Bankstandort (Abb. 1) 
sinnvoll und sollte durch weitere Bankstandorte entlang des Christoph-Bernhard-Grabens (Abb. 2) 
ergänzt werden. Da zur Zeit keine finanziellen Mittel in der Produktgruppe 1301 “Grün- und 
Freiflächen“ für neue Bankstandorte inkl. Pflasterung zur Verfügung stehen, können keine neuen 
Bänke aufgestelllt werden. 
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Abb. 1        Abb. 2 

Es beseht jedoch die Möglichkeit, zwei vorhandene Bänke auf dem nahegelegenen Spielplatz 
Meyerbeerstraße mit Armlehnen auszustatten (Abb. 3). Die Montage der Armlehnen erfolgt im 
Rahmen der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen, daher entstehen hierfür keine weiteren Kosten. 
Da die Meyerbeerstraße südlich der Grünanlage und die Brockmannstraße mit einem 
Fußgängerweg verbunden sind, ist der Weg entlang der Meyerbeerstraße über den Spielplatz zum 
Einzelhandel im Stadtteilzentrum eine Alternative und bedeutet keinen Umweg (Abb. 4) für die 
Bewohner der Meyerbeerstraße Nr. 37-51. 

           
Abb. 3                     Abb. 4 
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